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Allgemeines Rundschreiben Nr. 78/2022 
vom 14. Juli 2022 

 
 
 
 
Gesetz zur Umsetzung der Arbeitsbedingungenrichtlinie 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 08.07.2022 das vom Bundestag am 23.06.2022 beschlos-
sene Gesetz zur Umsetzung der Arbeitsbedingungenrichtlinie gebilligt. Das Gesetz soll am 
01.08.2022 in Kraft treten. Hierüber hatten wir bereits mit unserem Allgemeinen Rundschreiben Nr. 
74/2022 vom 29.06.2022 informiert.  
 
Insbesondere die Änderungen im Nachweisgesetz verursachen eine nicht unerhebliche Unruhe. 
Richtig ist, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer ab dem 01.08.2022 über 15 wesentliche Arbeits-
bedingungen im Arbeitsvertrag oder in einer gesonderten Niederschrift zu unterrichten hat. Für sog. 
Altverträge vor dem 01.08.2022 gilt dies aber nur bei einem entsprechenden Verlangen des Arbeit-
nehmers. Nur in diesem Falle trifft den Arbeitgeber die entsprechende Initiativlast. Für „Neuverträge“ 
trägt der Arbeitgeber hingegen ohne entsprechendes Verlangen des Arbeitnehmers unmittelbar die 
Initiativlast.  
 
Durch einen Arbeitsvertrag, der die wesentlichen Vertragsbedingungen i. S. d. Nachweisgeset-
zes enthält, kann der Arbeitgeber seinen Hinweisobliegenheiten genügen. Er kann diesen Obliegen-
heiten aber auch durch eine dem Schriftformgebot unterfallende Niederschrift erfüllen. 
 
Soweit die Arbeitsbedingungen im Arbeitsvertrag „nachgewiesen“ werden, bedarf es der Schriftform. 
Ein ausdrückliches Schriftformerfordernis gilt gem. § 14 Abs. 4 TzBfG nur für befristete Arbeitsver-
träge. Zum Zwecke der Erfüllung der Nachweisobliegenheiten gem. Nachweisgesetz muss nunmehr 
aber auch der unbefristete Arbeitsvertrag diesem Schriftformerfordernis genügen. Schriftliche Ar-
beitsverträge (von beiden Parteien eigenhändig unterzeichnet) sind allerdings bereits heute die Re-
gel. Soweit in dem Arbeitsvertrag eine Altersgrenzenregelung vereinbart ist (Befristung des Arbeits-
vertrages) war das Schriftformerfordernis auch bislang unumgänglich.  
 
Die wesentlichen Arbeitsbedingungen können aber auch in einer schriftlichen Niederschrift „nach-
gewiesen“ werden.  
 

An die Geschäftsleitungen 
und Personalabteilungen der  
Mitgliedsunternehmen 
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Ob der Nachweis im Arbeitsvertrag oder in einer gesonderten Niederschrift (sideletter) erfolgen 
sollte, ist im Einzelfall abzuwägen.  
 
Mehrere Dokumente (Arbeitsvertrag / Niederschrift oder Niederschriften) können zu einer „Unüber-
sichtlichkeit“ führen. Dies könnte für einen Nachweis aller Arbeitsbedingungen im Arbeitsvertrag 
sprechen (wobei allerdings nicht zu Unrecht bezweifelt wird, ob dies überhaupt möglich ist). Zu be-
denken ist allerdings, dass sich der Arbeitgeber in diesem Falle vertraglich bindet. Eine entspre-
chende vertragliche Vereinbarung ist nur durch Änderungsvertrag oder – i. d. R. kaum möglich – 
durch Änderungskündigung wieder „aufzuheben“.  
 
Dies könnte dafür sprechen, die wesentlichen Arbeitsbedingungen gesondert in einer schriftlichen 
Niederschrift (sideletter) den Arbeitnehmern auszuhändigen (gegen Empfangsquittung). Der Arbeit-
geber kann dann die entsprechenden Bedingungen einseitig ändern und sichert sich hierdurch Fle-
xibilität. Entsprechende Änderungen muss er in diesem Falle wiederum „nachweisen“.  
 
Wegen der Einzelheiten dürfen wir auf die Ausarbeitung von unternehmer nrw verweisen, die im 
Anhang beigefügt ist.  
 
Außerdem erhalten Sie im Anhang ein Vertragsmuster (Grundmuster) ohne Bezugnahme auf ei-
nen Tarifvertrag sowie eine Übersicht über die nach dem NachwG im Muster zu erforderlichen 
Nachweispflichten.  
 
Weitere Vertragsmuster werden wir zeitnah zur Verfügung stellen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Schürmann 
 
Anlagen 


